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Die Neuordnung des staatlichen Vermessungswesens 
nach dem Kriege. 

Von Karl Korzer, k. u. k. Generalmajor. 
Geschichtliche Entwicklung. 

Mit A�fang des 19. Jahrhunderts wurde die Landesvermessung und topo
graphische Landesaufnahme, dann auch der Stich und Druck· der amtlichen 
Kartenwerke (�'1ilitärkarten ) in die Hände der Kriegsverwaltung gelegt. Neben 
der militärischen Landesvermessung und milit�irischen Landesaufnahme führte 

das Grundamt seine Vermessungen für die Bewertung <ler Grundsteuer (Kataster) 
ans und stellte die h:atasterkarten (Grundkarten, Lagepliinc), bzw. deren Kopien 
her. Die J..:atastervermessung benützte die erste militärische Tria.ngulierung 
(1807-184� von Generalstabsoffizieren ausgeführt), die Militärmappierung hin
wieder den Kataster als Grundlage für die top0g raphische Geländeaufnahme. 
In einigen Grenzgebieten wurden sowohl Landesaufnahme als auch Kataster 
von der Militärverwaltung ausgeführt (Militärkataster ). Die Unsummen, welche 

·topographische Aufnahmen eines großen Reiches kosten, machen eine möglichst 
gemeinsame Arbeit notwendig. In anderen Staaten entwickelten sich Erdmessung , 
militärische Landesaufnahme und Katastervermessung in ähnlicher Weise. 

Die beiden Landesaufnahmen des 19. Jahrhunderts (1807-1866 und 
1869-1886) sollten in erster Linie ein topographisches Grundmateriale für die 
Herstellung von Kriegskarten beschaffen. Um Doppelarbeit zu vermeiden, wurde 
der Inhalt der Grundkarten in einem kleineren Maßstabe (1 : 28.800, bzw. -
1 : �5.000) militär-topographisch bearbeitet und durch die Darstellung der 
Höhenverhältnisse (Koten , Schichtenlinien und Schraffen) ergänzt, welche die 
Grundmappen nicht enthielten. Der militärische Zweck der Aufnahmen war aus
drücklich betont worden und erst gegen Ende derselbe� wurde nebenbei ange
deutet, daß die möglichst genaue Darstellung (besonders der Bodenunebenheiten )  
auch anderen Zwecken zugute kommen wird. Die Originalaufnahmssektionen der. 
Aufnahmen 1869-1886 dienten zur Herstellung der Spezialkarte, welche bereits 
im Jahre 1888 fertiggestellt wurde. Hiemit war eine brauchbare Kriegskarte 
geschaffen und das damals dringendste militärische Bedürfnis wär ausreichend 
befriedigt worden. 

Die Originalaufnahmssektionen (1869-1886) sind farbige Handzeichnungen 

und daher weder für die Richtigstellung noch für die unmittelbare Verviel

fältigung geeignet. Nach Bedarf und auf Bestellung werden Lic�tbilder der 

Sektionen erzeugt. Wissenschaft und Technik, insbesondere das Verkehrswesen 

und die Volkswirtschaft, welche in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 

die größten Fortschritte machten, benötigten dringend genaue topographische 
Karten möglichst großen Maßstabes. Als sich daher die Nachfrage nach solchen 
Lichtbildern 1 : 25.000 steigerte, war man bestrebt, die Güte der Aufnahms
blätter zu heben, um sie nicht nur für militärische, sondern auch für nicht
militärische Zwecke geeigneter zu machen. Der hiebei eingeschlagene Vorgang 
(Reambulierung) war jedoch nicht geeignet, eine wesentliche Verbesserung der 
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Aufnahmssektionen zu erzielen, \veshalb man sich schließlich da.mit abfand,: daß 
eine dringende militärische Notwendigkeit für gute Pläne 1 : 25.000 ohnehin 
n icht besteht. Man ließ die Sektionen veralten, so daß der größte Teil sich 
heute noch i n  jenem Zustand befindet wie vor 40 Jahren. Die Lichtbilder dieser 
farbigen Handzeichnungen sind überdies undeutlich, die Schraffierung läßt die 
wichtigen Schichtenlinien kaum erkennen. Mangels eines anderen topographischen 
Materials mußten die photographischen Kopien trotz ihrer Mängel für allgemeine 
technische Vorarbeiten, bei Eisenbahn-, Kanal- und Straßenprojekten heran
gezogen werden. 

Die Kriegsverwaltung sah die militärischen Interessen durch die einheitliche 
Aufnahme der Monarchie (1869-1886) vorderhand. befriedigt. Nachdem ihr 
jedoch durch die historische Entwicklung die allgemeine Landesaufnahme über
tragen war, fühlte sie sich verpflichtet, auch den berechtigten, nichtmilitärischen 
Wünschen entgegenzukommen, welche insbesondere eine genauere Darstellung 
der Höhenverhältnisse (Schichtenpläne) forderten .  Das Militärgeographische Institut 
hatte mittlerweile die international vereinbarte Triangulierung erster Ordnung, 
dann das Präzisionsniv.ellement planmäßig beendet, wodurch beide Staatsgebiete 
der Monarchie mit einem neuen Dreieeknetz und zahlreichen Nivellementslinien 
überspannt waren, welche jeder Art von· Vermessung, also auch einer neuen 
Landesaufnahme, als beste Grundlage dienen konnten. Schon zehn Jahre nach 
Beendigung der vorhergegangenen Landesaufnahme wurde daher mit

. 
einer Neu

aufnahme der Monarchie (Präzisionsaufnahme 1 : 25.000) begonnen. Die Durch_ 
führung wurde dem Militärgeographischen Institut übertragen, ohne hiefür 
besondere Mittel zu bewilligen. Da die ständige Berichtigung der Kriegskarten 
die Arbeitskräfte des Instituts ohnehin  sehr in Anspruch nahm, blieben für diese 
Neuaufnahme nicht viel Zeit und Mittel übrig. Würde man in gleicher Weise 
wie vor dem Kriege weiter arbeiten, so könnte die Fertigstellung erst in 200 
Jahren erfolgen; bis _dahin müßten die alten, n ich t berichtigten, daher immer 
mehr unbrauchbar werdenden , alten Aufnahmssektionen die topographischen 
Bedürfnisse eines großen Reiches befriedigen. Die neuen Aufnahmen sollten nicht 
nur ein vorzügliches Grundmateriale für Milifärk'!-rten bi lden, sondern auch für 
mannigfache zivile Zwecke verwendbar sein. Es sollte die im Maßstabe 1:25.000 
größtmögliche Genauigkeit erreicht werden. Die Präzisionsaufnahme erstreckte 
sich nach 20jähriger Dauer über Teile Krains, Istriens, Kärntens und Tirols. 
Die Ergebnisse dieser Aufnahmen wurden aber trotz ihrer allgemeinen Bestimmung 
für militärische und zivile Zwecke nicht durch Druck veröffentlicht. Etwa drei 
Jahre vor Kriegsbeginn zur Leitung der Landesaufnahme berufen, ließ ich 
sogleich mit der Herstellung von photolithographischen Schichtenplänen beginnen, 
um nicht nur den ziviltechnischen Ansprüchen, sondern auch einer öfter er
hobenen Forderung militärischer Stellen zu entsprechen. So entstanden unmittelbar 
vor dem Kriege die ersten photolithographisch vervielfältigten Schichtenpläne 
(Aufnahmsblätter ohne Schraffen,  teilweise mit braunen Schichtenlinien). 

Während die militärische Landesaufnahme die Gebiete beider Staaten der 
MoIJarchie gemeinsam umfaßt, wird die Katastervermessung in Österrei�h und 
in den Län.dem der heiligen ungarischen Krone getrennt durchgeführt. Da:s 
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Gemeinsame sin d noch die alten militärisch-geodätischen Grundlagen. Die 
Katasterpläne sind Lagepläne und  s tellen unsere genauesten Aufnahmen dar; 
nur dort, wo die Besteuerung nicht in Betracht kommt, ist die Genau igkeit 
gering. Da ferner die Entstehung des Katasters au! 100 Jahre zurückreicht, ist 
der Wert der Grundkarten verschieden und ihre ununterbrochene Berichtigung 

von größter Be deutung . Die Veränderungen , welche durch die fortschreitende 
Kultur und den häufigen Besi tzwechsel verursacht werden, führen zu Neuauf
nahmen, wozu man in  Österreich auch die ' agrar ischen Operationen», in den 
Ländern der heil igen ungarischen Krone die  «Kommassierungen» ühlcn kann .  
Für Neuaufnahmen hat man in Österreich statt des �laßst abes 1 : 2.880 jenen 
1 : 2.500 1) eingeführt ; sie erfolgen nur fallweise und l angsam und können als eine 
Art Neubearbe i tung des Katasters in weit verstreuter Verte i lung betrachtet werden . 

Sowohl Kataster als auch Aufnahmssektionen haben für d ie  urspr ügl ichen 
Aufgaben ausgereicht (Bewertung der Grundsteuer und Schaffung \'On Kriegs

karten). Jetzt braucht man eine sehr sorgfäl t ige Darstellung des Grundeigentums 
(R e c h t s k a t a s t e r) und für technische Zwecke eine sehr genaue Darstellung 
der H ö h e n v e r h ä 1 t n i s s e. Diese hohen Anforderungen können weder 
.l\'Iappen- noch Aufnahmsblätter befriedigen . In der Zukunft wird d ie  Einführung 
neuartiger Besteuerung des Grundbesitzes den Kataster und seine Behel fe vor 
neue Aufgaben stellen. 

Schon vor 60 Jahren hat der preussische General B a  e y e r die Herstellu ng 
einer cEinheitskarte• angestre welche alle künft igen Vermessungen entbehrlich 
machen sol l te. Auch FZM. Otto F-r a n k befürwortete die Schaffung eines Einheits
kartenwerkes für die ganze Monarchie, welches allen. Anforderungen entspricht , 

die von den einzelnen StaatsYerwaltungszweigen , von industrie l len , technischen, 
land- und forstwirtschaftlichen und wissenschaftl ichen I�teressenten berechtigter
weise gestell� werden können. cAlle diese Kreise müssen imstande sein, aus 
solchen Plänen all das herauszunehmen, \ras ihren Bedürfnissen entsprich t und 
es dürfen größere Vermessungsarbeiten staatlicher oder privater Natur für die 
obangeführten Interessen nicht mehr notwendig werden. All diesen Zwecken 
entspricht nur ein Plan, welcher in einem dem Katastermaßstäbe ähnlichen, 
jedenfalls aber durch 1.000 teilbaren Maßstabe hergestel l t  und mit  Höhenkoten 
und allen Details versehen ist. Die Herstel lung eines derart igen , die ganze 
.Monarchie um fassende n Planes ist ein großes Werk, das einen großen Personal�, 
Zeit- und Ge ldau fwan d erfordert. Es soll das cabsolut Beste• werden, was über
haupt geschaffen werden kann. , 

Gegenwärtig besitzt noch kein Staat ein derartiges großes Kartenwerk. Für 
einen kleinen Staat ist die Verwirklichung dieses Ideals leichter möglich . Einige 
.
Staaten Deutschlands werden künftig die gedruckten Flurpläne mit Höhenzahlen 
und Schichtenlinien . herausgeben ; wie z. B. Württemberg, wo die Flurpläne 
1: 2.500, oder Bay�rn, wo jene 1: 5.000 schon seit 1868 mit Höhenschichtlinien 
versehen werden. Dort war es daher nicht notwendig, eine eigene Aufnahme 
1: 25.000 auszuführe

_
n, um topographische Karten dieses Maßstabes zu erzeugen. 

1) Neueltens 1 : 2.0001 1 : 1.000. - Der Maßstab 1 : 2.880 war im Einvernehmen mit dem 
Hofkriegsrat gewählt worden. 
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Diese Pläne entstanden durch direkte Verkleinerung und entsprechende Bear
beitung des Inhaltes der Katasterpläne. Von den großen Staaten hat sich Frank
reich vor dem Kriege zur Neubearbeitung des Katasters entschloss�n und ließ 
auf Grund der neuen Aufnahmen die Herstellung eines topagraphischen Plan
materials 1: 10.000 beginnen, für welches die Höhenmessungen vom cgeogra: 
phischen Dienst der Armee> besorgt wurden. Also auch dort nicht ein richtiger 
,·Höhenkataster >, sondern Ausführung der Höhenaufnahme in den Verkleinerungen 
1 :  10.000. 

Es ist kaum anzunehmen, daß Österreich oder Ungarn nach dem Kriege 
die riesigen materiellen und personellen Mittel aufbringen werden, um alsbald 
die Herstellung eines ganz neuen Lage- und Höhenkatasters zu beginnen. Wir 
haben überdies Verpflichtungen in Bosnien-Herzegowina und voraussichtlich auch 
in jenen Balkangebieten , welche noch nicht vermessen sind und die für Landes
und Katasteraufnahme keine eigenen Mittel besitzen . 

E s  ka n n  d a h e r  eine n e u e  L a n d e sv e r m e s s u n g ,  w elc h e  i n  
r ä u_m l i c h e m Z u s amm e n h a n g  f o r t s c h r e i t e t ,  k a u m  i n  B e t r a c h t  
komm e n, so n d e r n  n u r  e i n e  R e i h e  v o n  d r i n g l i c h  g ewo r d e n e n  -
N e uv e rm e s s u n g e n. Wo die alten Karten schlecht sind, sollen sie erneuert 
werden. Diese Neuvermessungen müssen in je d e r Hinsicht nach ganz modernen 
Grundsätzen ausgeführt werden, um nach und n_ach die notwendige genaue 
Grundkarte (Eigentumskataster) und Höhenflurkarte (Einheitskarte) zu erhalten. 
Es gibt zwar keine cEinheitskarte„ die allen Zwecken gleichmäßig dienen könnte, 
sondern nur einheitliche , geodätische Grundlagen. Umso dringlicher dürfte die 
Schaffung von Dreiecks- und Nivellementsnetzen und von zahlreichen, im Gelände 
gut vermarkten Festpunkten sein, welche für Vermessungen aller Art _ als Grund
lage dienen sollen. \V o vi e l� Tr i a n g u 1 i e r  u n g e n u n d Fe i n n i v e 1 1  e -
m e n ts v o r h a n d e n  s i n d ,  s i n d  a u c h  An s c h l u ß a r b e i t e n  l e i c h t 
d u r c hzu fü h r e n. 

Außer Katastervermessung und militärischer Landesaufnahme werden Jahr 
für Jahr noch zahlreiche andere Vermessungen vom Staat, von auto�omen 
Körperschaften und von Privaten ausgeführt . Man kann zwei große Gruppen 
unterscheiden : Die technischen (Ingenieur-) und die kultur- _und forstwirtschaft
lichen Aufnahmen. Zu den ersteren gehören alle Aufnahmen für Straßen-, Eisen
bahn- und Wasserbau, dann die Stadtvermessungen. Die technisch-topographischen 
Aufnahmen gliedern sich in al lgemeine und spezielle Vorarbeiten, von welchen 
letztere nach Maßstab (größer als 1 : 10.000) und Zweck als Präzisionsaufnahmen 
bezeichnet werden können. Oft bi lden die Katasterpläne die -Grundlage dieser 
Aufnahmen. In den kultur- und forsttechnischen Plänen sind Höhenbestimmungen 
.seltener vorhanden, obwohl auch· auf Staatsforsten, dann auf große.n Privatforsten 
un� Gütern Höhenaufnahmen in sehr großen Maßstäben ausgeführt werden 
(Staats- und Privatforstmappen, Wirtschaftskarten) . Die Summe aller technischen 
und wirtschaftlichen Vermessungen ist im Laufe der letzten Jahrzehnte sehr 
bedeutend geworden und man muß bedauern, daß diese kostspiel igen und um
fangreichen Arbeiten fast ohne Nutzen für die allgemeine Landestopographie 
bleiben . 



1 66 

Ich habe bereits im Jahre 1903 aufmerksam gemacht, daß <las Zusammen
wirken aller Zweige staatlicher und privater Vermessungen für die Schaffung 
einer genauen topographischen Grundlage der �lonarchie von größter Wichtigkeit 
wäre, weil wir mit Rück.sieht auf Gebietsausdehnung und aus vielen anderen 
Gründen auf den Besitz eines einheitlichen, für alle Zwecke der staatlichen Ver
waltung, des Krieges , der Wissenschaft un<l Technik in gleicher Weise geeigneten 
topographischen Grundmateriales nicht sobalJ rechnen dürfen. 

Keine größere und insbesondere keine staatl iche oder unter staatl icher 
Aufsicht stehende Vermessung sollte ohne Nutzen für die allgemeine Landes
topographie ausgeführt werden. Alle nach gewissen einheitlichen Grundsätzen 
durchgeführten Vermessungen sollten für die Verbesserung und Ergänzung des 
staatlichen Aufnahmsmaterials herangezogen werden. 

FZ.M. Frank sagte darüber in seiner Studie cLandesvermessung und Landes
aufnahme• vom Jahre 1916:· cAber auch die geringfügigen, nur kleinere Auf
gaben zu lösenden Vermessungsarbeiten dürfen nicht dem Gutdünken der ein
zelnen Interessenten überlassen bleiben - auch für sie müssen einheitliche, sich 
in den großen Rahmen logisch fügende Verfügungen getroffen werden - auch 
sie müssen vom staatlichen Vt!rmessungsamte beaufsichtigt - · ihre zweckmäßige 
Durchführung muß gewährleistet sein. • 

In Preußen besorgt das Zentraldirektorium der Vermessungen die Leitung 
und Überwachung aller staatlichen Verme ungen. Dasselbe besteht aus dem 
Chef des Generalstabes der Armee als Vorsitze den und den Vertretern der 
einzelnen Ministerien als Mitgliedern. Das Zentraldirektorium hat bestimmt, daß 
kein im Auftrage oder unter Leitung einer Staatsbehörde neu auszuführendes 
Nivellement ohne Anschluß an Normalnull durchgeführt werde, wenn es eine 
Linie über zehn km umfaßt. Ein Nivellement gilt als gut, wenn der beobachtete 
mittlere Fehler nicht mehr als drei 111111, und als brauchbar, wenn derselbe nicht 
mehr als fünf mm auf ei.nen !.:m beträgt. 

Ein solches Eisenbahnnivellement ist genauer, als es der Zweck erfordern 
dürfte. Dafür aber wird eine nicht unbedeutende Ergänzung des durch d ie
Landesaufnahme geschaffenen Höhennetzes gewonnen. Jedes längere Nivellement 

·- muß dem Zentraldirektorium eingereicht werden. Bei al len Karten und Plänen 
müssen die gleichen Zeichen, wie sie in den Musterblättern für die topographischen 
Arbeiten der königlich preußischen Landesaufnahme vorgeschrieben sind, An
v�endung finden.1) In Frankreich hat die Zentralkommission für geographische 
Arbeiten eine ähnliche Bestimmung und Zusammensetzung wie das preußische 
Zentraldirektorium. 

Die einheitliche Regelung aller Vermessungen durch ähnliche Bestimmungen 
würde ihren Wert für die allgemeine Landestopographie wesentlich erhöhen. 
Das Landeshöhennetz würde eine Vervollständigung durch eine größere Zahl 
guter Höhenbestimmungen erhalten; die gleichmäßige Darstellung der Höhen
verhältnisse und die Gleichartigkeit des Zeichenschlüssels würde die Verwertung 
der verschiedenen Pläne für die Landestopographie erleichtern. 

1) Ferner ist der Anschlußzwang bei Neuvermessungen von mehr als 100 ha angeoi dnet. 
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Sowohl die Katastervermessungen als auch die militärischen und sonstigen 
Aufnahmen haben daher in vieljähriger kostspieliger Arbeit sehr wertvolle 
geodätische und topographische Grundlagen für die allgemeine Staatstopographie 
geschaffen. D u r c h b e s s e r e V e r w e r t u n g u n d Z u s a m m e n f a s s u n g 
a l l e r  v o r h a n d e n e n  u n d  k ü n f t i g e n V e r m e s s u n g e n  u n d  f a l l
w e i s e N e u a u f n a h m e.n a u f e i n h e i t 1 i c h e r g e o d ä t i s c h e r G r u n d-
1 a g e d ü r f t e n a c h  u n d  n a c h  d e n  p r a k t  i s c h e n u n d w i s s e n
s c h a f t 1 i c h  e n Be d ü r f n i s s e n  e n t s pr o c h e n w erd e n . 

Wesen und Zweck einer neuen militärischen Landesaufnahme. 
(Maßstab 1: 25.000 bis 1: 10.000.) 

Die Präzisionsaufnahme ist die 4. topographische Aufnahme der Monarchie. 
In Hinblick auf den großen Aufwand an Zeit, Geld und  Kraft muß man verlangen, 
daß eine neue Landesaufnahme nicht wie die Vorgängerinnen allein einem Zwecke 
(nur dem militärischen) dient, weil weder Oesterreich-Ungarn noch ein anderes 
großes Reich sich den Ueberfluß mehrerer gleichzeitiger Landesaufnahmen 
gestatten kann. Die Friedenserfahrungen haben die dringende Notwendigkeit 
guter topographischer Pläne für Staat, Volkswirtschaft, Technik und Wissenschaft 
bewiesen; der Weltkrieg hat die Unentbehrlichkeit von Plänen großen .Maßstabes 
für die Truppenführung und Kriegstechnik dargetan. Auf beiden Erfahrungs
gebieten hat sich gezeigt, daß die vorhandenen Pläne 1: 25.000 (Aufnahms
sektionen) strengen Anforderungen nicht zu entsprechen vermögen. Ein anderes 
topographisches Planmatcrial ist nicht vorhanden; der Kataster besteht nur aus 
La.geplänen und ist unvollständig. Die Dringlichkeit des Bedarfes läßt es nicht 
zu, die Herstellung eines großen cEinhei tswerkes> abzuwarten, das zu seiner 
Vollendung mehrere Jahrzehnte erfordert. Der Weltkrieg, welcher so viele Ver
hältnisse ganz geändert hat, wird aber unser staatliches Vermessungswesen vor 
neue und dringende Aufgaben stel len .  Es bleibt daher nichts· anderes übrig, als 
die m i l i t ä r i s c h e L a n d e s a u f n a h m e  weiterzuführen ; nur muß man fordern , 
daß sie nach Möglichkeit auch die dringendsten n ichtmili tärischen Forderungen 

befriedigt, s i c h  i n  d e  n R a h m  e n d e r  ü b r i g e n  s t a a t 1 i c h  e n V e·r m e s  -

s u n g e n  z w e c k m ä ß i g e i n füg t u n d  s o m i t  a u c h  d i e  A u s g e s t a l t u n g  

d e s K a t a s t e r s z u e i n e r t o p o g r a p h i s c h e n E i n h e i t s k a r t e f ö r d e r t: 

Damit die Pläne (Aufnahmsblätter) künftig den verschiedenen hohen Anfor
derungen entsprechen können, müssen ihnen bestimmte Eigenschaften zukommen . 
Topographische Pläne wie unsere Aufnahmssektionen 1: 25.000 oder die deutschen 

Meßtischblätte� 1: 25.000 reichen für die Herstellung von Kriegskarten, dann für 

allgemeine militärische (taktische und schießtechnische) Zwecke aus. Für die 

Verfassung von technischen Detailentwürfen können diese Pläne und selbst. die 

neuesten französischen Pläne 1: 10.000 wegen cies zu kleinen Maßstabes nicht 
in Betracht kommen. Solche Pläne eignen sich nach Ansicht aller Techniker nur 

mehr für allgemeine technische Vorarbeiten, und wird der Maßstab 1: 10.000 

zumeist als jener bezeichnet, welcher eine vollkommen ausreichende Grundlage 

für derartige Arbeiten liefern kann. In diesem Maßstabe wurden im Mili tär

geograph ischen Institut Versuche gemacht (FZM. F r a n k). Um die österreichisch-
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ungarische Monarchie in 30 Jahren aufzunehmen, würde man 400 Topographen 
und 200 Geodäten brauchen. Ein solches Unternehmen könnte nicht mehr von 
der Heeresverwaltung allein, sondern nur im Einvernehmen mit den Zivilstaats
verwaltungen ausgeführt werden, und auch die Instandhaltung dieses großen 
Kartenwerkes müßte von der Staatsverwaltung erfolgen. Bisher hat nur Frank
reich (und da nur in den nichtgcbirgigen Teilen) mit der Herstellung eines 
ähnlichen topographischen Planes in Verbindung mit einer neuen Katasterauf
nahme begonnen. Die in Braunsch\Yeig begonnene Aufnahme l: 10.000 wurde 
wieder eingestellt. Eine Aufnahme 1: 10.000 ist für ein ausgedehntes Gebiet 
bereits ein Unternehmen, bei welchem die Zeit bis zur Fertigstellung eine 
große Rolle spielen würde, insbesondere bei der dermaligen Beschaffenheit 
der Aufnahmssektionen und des Katasters. Die Aufnahme 1: 10.000 würde 
bedeutende Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig müßten auch Kataster 
und militärische Landesaufnahme fortgesetzt werden. Eine Aufnahme 1: 10.000 
mit dem großen Bedarf an Zeit und Geld ist für militärische Zwecke ·nicht 
dringlich. Für technische z,yecke bietet ein Plan 1: 10.000 nur den e i n e n  
Vorteil, daß er sehr gute allgemeine technische Vorarbeiten erlaubt - mehr 
nicht. Trot z d e s  k 1e i11e11 Ma ß s t a b e s  dü r f t e  11 a b e r  P l ä 11 e v o n  e t w a 
1:20.000bis1:25.000 fü r s o l c h e  a l l g e m e i n e  t e c h n i s c h e  V o r a r b e i t e n  
i n  d e n  m e i s t e n  Fälle n e b e n f a l l s  g e n ü g e n, we n n  die s e  Pl ä n e  nic h t  
a 11 e i n  s e h r  g e n a u  a uf g e n o m m e n  sin d, s o n d e r n  ·a u c h  i n  e i n er Fo r m  
v e r f a ß t  w e r d e n, we l c h e  d e n  a l l g e m e i n e n  Gebr a u c h  e r l e i c h t e r t. 
Dem entspricht am besten ein guter Sch+eht�nplan, der eine möglichst große 
Anzahl der Höhe nach genau bestimmter und in der Natur leicht auffindbarer 
Punkte enthält und der gestochen, gedruckt (event. in Farben) und veröffentlicht 
wird. Es unterläge z. B. gar keiner Schwierigkeit, für technische z,recke noch 
eine eigens zugerichtete Ausgabe der neuen Aufnahmsblätter 1: 25.QOO zu ve!
anlassen, denn die ziemlich zahlreichen Höhenbestimmungen entsprechen nach 
Genauigkeit oft für Detailentwürfe. Militärische Aufnahmen 1: 10.000 wären daher: 
so wie vor clem Kriege nur örtlich anzuwenden (Befestigungen, Schieß- und 
Uebungsplätze etc. etc.). Dagegen könnte gegen e i n e  g erin g e  V e r g rö ß e
r u n g  d e s  Ma ß s t a b e s  1: 25.000 mit Rücksicht auf dia fortschreitende Kultur 
und auf die vermehrten Aufgaben der Landesaufnahme nichts eingewendet 
werden. Die Annäherung an den Katastermaßstab wäre ein Vorteil, da die 
Landesaufnahme eine Hauptqudlt! für die Ergänzung der Katasterpläne mit Höhen
zahlen sein wird. In vielen kulturreichen, flacheren oder waldbedeckten Gebieten 
ist <las neue automatische Verfahren, welches künftig eine größere l\olle spielen 
wird, für topographische Aufnahmen kaum zu empfehlen. Hier wird man das 
tachymetrische Verfahren vorziehen, dessen Ausführung durch die Vergrößerung 
des Maßstabes auf 1: 20.000 (1 cm= 200 m) erleichtert wird. Dort, wo aber 
das automatische Verfahren zur Anwendung kommt, bietet der Maßstab 1: 20.000 

noch dieselben Vorteile für clie Aufnahmsarbeiten wie jener 1 :25.000, d. h. die 
notwendige Uebereinstimmung der trigonometrischen Messungen, cles verkleinerten 
Katasters und sonstiger Vermessungen mit der automatischen Kon�truktion kann 
ohne alliu schädlich "irkende Ausgleiche erreicht werden. Als NC\chteil wäre 
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vielleicht die Einführung eines neuen Maßstabes zu erwähnen; dagegen würden 
die besonders für militärische Zwecke häufig gebrauchten Vergrößerungen ein
fache Verhältnisse ergeben ( 1:  1 0.000, 1 :  5.000, 1 :  2.500 gegen 1: 25.000, 1 :  6. 750, 
1 : 3375). Statt der allgemeinen Einführung des Maßstabes 1 :  20.000 könnte der
selbe nur auf die dichtbesiedelten Gebiete (z. B. Donauländer usw.) beschFänkt 
werden. Der l\faßstab 1: 20.000 findet derzeit in kleineren Staaten Anwendung 
(Griechenland, Rumänien, Dänemark, Belgien und Spanien). Rußland hat in den 
westlichen und nordwestlichen Landesteilen den Maßstab 1: 21.000, Frankreich 
neuestens für das Gebirge .den Maßstab 1: 20.000._ (statt 1 : 1 0.000) eingeführt. 

Die Aufnahmsmethode wäre ähnlich wie bisher auf Grundlage des Katasters, 
geeigneter sonstiger Pläne und der automatischen Kartiening (Stereoautog.ram
metrie) fes'tzusetzen und das Terrain nur in Koten und Schichtenlinien darzu
stellen. Der Topograph soll keine vervielfältigungsf ähigen Handzeichnungen, 
sondern nur Entwurfsblätter liefern, wodurch die Arbeitsleistung im Felde ver
dreifacht würde. Das Zeichnen der Pläne (ev. Stich) hätte durch Kartographen 
nach einem Zeichenschlüssel ähnlich jenem der Spezialkarte zu geschehen. Die 
pläne wären für den allgemeinen Gebrauch als Schichtenpläne in Schwarz- oder 
Farbendruck (ev. in mehreren Ausgaben) zu veröffentlichen und ständig am 
laufenden zu halten. 

Um eine einheitliche und baldige Vollendung der Aufnahmen 1 :  20.000 bis 
1: 25.000 zu ermöglichen, müßten hiefür allerdings mehr :Mittel zur Verfügung 
gestellt werden als vor dem Kriege. Besitzen wir einmal ein solches genaues 
Grundmaterial, so sind "ir in der Lage, topographische Karten 1: 20.000, bezw. 
1: 25.000 und kleineren Maßstabes für alle denkbaren Bedürfnisse herzustellen. 
Dabei stünden Dringlichkeit, Mittel des Staates und Arbeitsaufwand noch in 

gegenseitigem Einklang. l\Iit e i n e m  s o l c h e n  t o p o g r a p h i s e n  Pl a n
m a t e r i a l e  li e ß e  s i c h s c h o n  e h e r  w a rte n, b i s  d er L agekat a s t e r, 
u n t e r s tüt z t  d u r c h  d i e  La n d e s a u fn a h m e  u n d  a n d e r e  V e r m e s s u n
g e n, nac h u n d  n a c h  s e i n e  Au s g e s t altu n g  z u m  «Höhe nkata s·t en 
vo rg e n o m m e n  h a t  

Der Lage- und Höhenkataster. 
·Alte und neue Grundkarten und Höhenflurkarten.) 

Die Grundkarten sollen mit der Zeit zu einem topographischen Planmateriale 
ausgebildet werden, welches nicht nur der Grundsteuerbemessung allein dient, 
sondern auch für viele technische und wirtschaftliche Zwecke möglichst brauchbar 
ist. Die Katastervermessungen haben mehrere Koordinatensysteme zur Grundlage, 
\,·as jedoch d i e  Ve rwe rt u n g  d e r  Pl ä n e  u n d  Au s g e s t a l t u n g  für ob i g e 
Zw e c k e· kaum wesentlich hindert. In Deutschland gibt es die große Zahl von 
50 verschiedenen Achsensystemen, in Oesterreich-Ungarn nur 10, hievon 7 in 
Oesterreich und 3 in den Ländern der heil. ungarischen Krone. Da wir für die 
ganze Monarchie ein ausgeglichenes Dreieck�netz besitzen, sind wir imstande, 
die gegenseitige Lage der Systeme zu berechnen. Die a l t e n M a p p e n  werden· 
noch lange der großen Oeffent1ichkeit dienen müssen. 
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Al l e  Ka t asteraufna h m e n  sol len a n  die n e u e s t e n  T ria n g u
l i e r u n g e n und Feinnivel lements a n s chließen u n d  ei ne ei n heit-
1 i c h e P r o j e k t i o n e r  h a 1 t e n. Die Höhenaufnahme hätte in en ger Zusammen
arbeit mit der militärischen Landesn ufnahme und bei Heranziehung der Stereo
autogram metrie 1) zu erfolgen . 

Mit den Neuvermessungen hätte auch die Herstellung n e u e r  G ru n d· u n d  
H ö h e n f l u r k a r t e n Hand in Hand zu gehen . D ie Anzahl der Maßstäbe wäre 
künftig z u  verringern . Hiebei wird auf die in Oesterreich neuestens eingeführten 
Maßstäbe und auf die W ichti_gkeit des :Maßstabes 1 : 5.000 hingewiesen. In letz
terem Maßstabe liegt die gesamte Darstellung noch richtig, Verschiebungen sind 
nicht notwendig. Dieser Maßstab würde für viele Katasterpläne vollkommen aus
reichen, welche ohnehin oft nur einzelne Linien enthalten (Wälder, höhere Ge

biete usw.). Man könnte daher diesen Maßstab auch bei manchen Neuaufnahmen 
und für die <Höhenflurkarten• anwenden. 

Bei allen N eua ufna h m e n des Katasters (agrarische Operationen, 
Kommassierun gen ) wären Höhenmessungen vorzunehmen und selbe an das Prä
zisionsnivellement anzuschließen. Die vom Kataster bei der Triangul ierung 2. und 
niederer Ordnung vorgenommenen Höhenbestimmungen ergaben anfänglich weniger 
genaue Resultate lOberst v. Ru m m er, c Mitteilungen•, 1899); später wurde eine 
der Militärtriangulierung gleichwerte Genauigkeit (auf einige Dezimeter) erzielt . 
Der Anschluß der Katasterhöhen an das Präzisionsnivellement wurde schon vor 
vielen Jahren angebahnt. Vor dem ahre 1880 wurde vom Militärgeographischen 
Institut in  einem großen Teile Oesterre·chs eine Triangulierung 2. und teilweise 
3. Ordnung ausgef ührt, um die Höhen des Präzisionsniveilements auf die Höhen 
des Katasters zu übertragen . Nach dem Jahre 1880 fanden in ganz Galizien und 
in Nordungarn z ahleiche kleinere Triangul ierungen und i

_
n der Bukowina zu

sammenhängende Höhenmessungen zum gleichen Zweck statt. Das Militärgeo
graphische Institut führte ferner in  gew issen Grenzgebieten die Triangulierung 
2., 3. und 4. Ordnung für den Kataster durch (Banat, Hochkroatien, Bosnien
Herzegowina) . 

In den Hö h e n  fI u r  ka r t e n  wären auch andere zuverlässige Höhen
bestimmungen, insbesondere solche des Militärgeographischen  Instituts, dann 
Bahnnivellements, Bergreviermessungen, die Aufnahmen größerer Gewässer (wie 
der Donau 1 : 1.000) einzutragen . Bei der neuen Aufnahme 1 : 25.000 entspricht 

. die Genauigkeit der Höhenmessun gen zumeist den Anforderungen , welche der 
Techniker für Detailstudien als notwendig erachtet. Der mittlere Fehler ist 
selten größer als m = ± (0.5 + 5 tg Neigungswinkel) (Otto Fran k, c Landes

aufnahme und Kartographie>, 1905). ßeim Maßstab 1 : 20.000 dürfte die Ge
nauigkeit der Höhenmessungen zunehmen. Höhenzahlen und zumeist auch Höhen
schichtenlinien können daher als wertvolle An gaben aus den Aufnahmsblättern 
in die Höhenflurpläne übernommen werden. Die Ueberprüfung anderer Höhen
messungen oder deren Anschluß an das Präzisionsnivellement hätte das Militär
geographische Institut zu besorgen (wie z. B. 1913 die zahlreichen Höhen-

1) Siebe Band XXXIII der Mitteilungen des Militlrgeogr. Instituts ( c Die Stereoautogrammetrie 

im Dienste der Landesaufnahme> von Oberst Karl Kor z er). 
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messungen in den Revieren von Oraviczabanya , welche m ittels eines 40 km 
langen Präzisionsnivel lements angeschlossen . wurden) . Damit  <lie Anbindefähigkeit 
aller künftigen Messungen erle ichtert wird, wären vom Militärgeographischen 
Institut alle notwendigen Triangulierungen und Nivellements 2. :·und 3. Ordnung 
auszuführen. 

D i e  N e u v e r m e s s u n g e n  u n d  d i e � e r i c h t i g u n g e n (E v i d e n z) 1  
d er  a 1 t e n G r u n d k a r t e  n wären nach Bedarf, aber tunlichst zahlreich durch
zuführen. D i e ä 1 t e r  e n g u t e n M a p p e n b l ä t t e r w ä r e n a 1 s R e  c h t s -
u n d  t e c h n i s c h e  B e h e l f e m ö g l i c h s t  z u  e r g ä n z e n  u n d  a u s z u 
g e s  t a 1 t e n,  und soll künftig auch dasjenige, was nicht direkt mit Besi tz
grenzen zusammenhängt, mit gleicher Genau igkeit in den Grundkarten ein
getragen sein .  Hieher geh ören beispielweise mindere \Vege und kleine Ge
w ässer, h o chgel egene Bestandesgrenzen usw. ,  welche i n  den Mappen oft  nur 
flüch t ig angedeu tet si n d . Terrainstufen, welche ohnehin als Hutweidenstreifen auf
genommen si n d ,  kön n ten auch als Bodenunebenheiten charakterisiert werden 
usw. (Zeichenschlüssel, relative Koten). Alle Grundkarten , welche unvollständig 
sind, wären möglichst durch zuverlässige staatliche (oder private) kultur- und 
forsttechnische Aufnah

.
men zu ergänzen (z. B. innerhalb geschlossener Wald

gebiete, wo die Blößen of t  nich t  an den richtigen Stellen liegen). Solche Karten 
wären unter anderen die staatlichen Forstmappen, für deren Verfassung besondere 
Vorschriften bestehen (in Oesterreich c die Instruktion für die Begrenzung, Ver
messung und Betriebseinrichtung der österreichischen Staats- und Fondsforste , 
und i n  Ungarn cd ie Direktiven des k. u. Ackerbaum inisteriums zu Ges. Artikel 
XXXI ex 1 879 , ) . Beide Staaten besitzen zahlreiche Forstmappen, deren Ge
nauigkeit dem Kataster häufig nicht nachsteht. . . 

Die Katasteroriginalblätter (1 : 2.880, bezw. 2.500 und 1 : 1 .000) hätten 
als Konstuktionsblätter ( En twürfe) zu gelten , daher auf d�nselben all e  n eben
sächlichlichen Angaben, Zeichen und Farben entfallen sollen , die ohnehin in den 
Protokollen enthalten sind . Um diese Originale möglichst zu ·sch�nen, wären in 
der Regel Berichtigungen u n d  Veränderungen vorerst auf Lichtbildern der Ent
würfe auszuführen. Zu jedem Originalblat t  wären je ei n berichtigter und topo

graphisch ergänzter Originallageplan und ein Originalhöhenplan, bezw. deren Druck
formen anzulegen. Der Originalhöhenplan enthält die Daten über Höhenzahlen und 

Höhenschichtenlinien. Sowohl die Grundkarten (f ü r s t e u e r - u .  g r u n d  b u c h -.. 
a rn t l i c h e z w e c k e im Aufnahmsmaße) als auch die Höhenflurkarten (f ü r  
t e c h n i s c h e, w i s s e n s c h a f t 1 i c h e u n d m i 1 i t ä r i s c h e Z w e c k  e zumeist" 

verkleinert 1 : 5.000) sollen jederzeit nach dem neuesten Stande (in mehreren 

Farben) gedruckt ,\rerden können. Die Anschaffung soll leicht und billig sein.  

Grundaufnahmen und Grundkar ten verdienen es, c auch der Schule, Jer 

Wissenschaft und dem Verkehrsleben zugänglich gemacht zu werden , .  Durch 

die Eintragung der Höhenzahlen würde der Wert der Grundkarten, welche sehr 

oft die Grund lage für technische Pläne bilden, wesentlich erhöht werden. Der 

Techniker kann schon jetzt gewisse allgemeine Vorarbeiten • auf den Plänen 

1) Revision, Reambulierung. 
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1 : 25.000 (Kopien der Or igi nalaufnahmssek tionen) ausführen, welche sich er
fahrungsgemäß für Trassenstudien im Zimmer und im Gelän de,  als Ersatz für 
flüch tige Generalnivellements oder für zeitraubende Flächenrekognoszierungen u. dgl. 
ganz gut eignen. Die durch Höhenangaben ergänzten Grun dkarten , bezw. die 
Höhenflurkarten sollen für den Techniker \\·ei tere Aufnahmen zu Detailstudien 
en tweder überflüssig machen oder möglichst verringern ; er soll in diesen Plänen 
w e n i g s t e n s  j e n e  g e n a u  v e r m e s s e n e n u n d  i n  d e r N a t u r g u t  e r 
k e n n b a r e n  L a g e  - u n d  H ö h e n p u n k t e v o r f i n d e n , welche sich für den 
Anschluß der noch notwendigen Aufnahmsarbeiten eignen. Kurze Notizen sol len 
ihn aufmerksam machen,  ob und wo im bet reffen den Raum e  Vermessungen schon 
stattgefunden haben und  welches Gewicht denselben zukommt .  Die Grundkarten 
(Lagekataster) , welche gestochen und gedruckt werden , sol len also zum Höhen

kataster ausgestal tet werden . Jetz t muß d er Techniker, u m  Doppelarbeit möglichst 
zu vermeiden , an v i elen Orten alles Wissenswerte zusammensuche n ,  vorausgesetzt ,  

daß er überhaupt erfährt, \\'O etwas u nd was z u  bekommen ist. Dies ist j edoch 
selten ohne Aufwand von Zeit und  Gel d  möglich un d selbst die mili tärische 
Landesaufnahme hat Schwierigkeiten, um die in einem bestimmten Raum vor
handenen Aufnahmen festzustellen und für i hre Zwecke zu verwerten.  

Vorschläge für die Neuordnung des Vermessungswesens. 

Die no twen dige Neuordnung des Vermessungswesens muß . un ter Berück
sich tigung der nach dem K ri stehenden besonderen Verhäl tnisse die plan
mäßige Entw icklung der Staatstopographie für viele Jahre sichern. Sowohl Landes

aufnahme als auch Katastervermessungen sind heute schon vielfach über den 
ursprünglichen H ahmen hi nausge\rnchsen . Oie Aufnahmsblätter 1 : 25.000 fin den  
be i  technischen und  landwirtschaftl iche n  Arbeiten,  b e i  Eisenb ahn- und Straßen
projekten usw. Anwen dung ; sie werden vielfach als Schul- und Touristenkarten 
benützt . H insich tl i ch der Katasterverm essungen hält Direktor H u n n a die jetzt 
bestehen de Auswertung des Grun damtes led i glich für Steuerzwecke als wenig 

haushälterisch.  Die Grundaufnahme versch li ngt jährl i ch .Mill ionen, die nicht zum 
größten Teil als totes Kapital daliegen dürfen .  Aus dem beschränkten Steuer
kataster soll sich ein allgemeiner Rechts- und Wirtschaftskataster entwickeln .  
Für vie le  der großen Aufgaben , deren Lösung i n  einzelnen Zweigen der Staats
verwal tung nach dem siegreich beendeten Kriege noch weit dringender sein 
wird, als sie vordem war, werden sich zielsichere Maßnahmen nur unter ver
ständn isvoller Verwertung der Grundkarte treffen lassen (Dr. P e u  k e r :  Das 
Lithograph isch e Institut des Grundsteuerkatasters i n  Wien).  

In  Oesterreich und in Ungarn sind Erdmessung und Topographie, welche 
der gemeinsamen Kriegsverwaltung unterstehen,  vom übrigen staatlichen Ver
messungswesen getrennt . Eine solche Trennun g besteht in allen größeren Staaten 
und  wird im Interesse der Landesverteidigung auch in Hinkunft bleiben. Inner
h alb der beiden Staaten sol l jedoch d as Vermessungswesen möglichst verein
heitlicht und in besseren Zusammenhang mit den Arbeiten der Landesvermessung 

(Militärtopographi�) gebracht werden. 
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D ie verschiedenar tigen Messungen und Berechnungen der militärischen Landes
aufnahme , des Katasters und anqerer staatl icher Vermessungen sind zeitraubei1d 
und kostr;pielig. Die Unterstell ung der Katastervermessungen unter das Finanzmi
nisterium ·, der Flurzusammenlegungen un ter das Ackerbauministerium, der sonst igen 
staatlichen Aufnahmen un ter versch iedene andere Z�n tralste l len , die  m i t  Technik  
und Mathem atik kau m  etwas zu tun haben, ist für die staatliche Topographie mit 
erhebl ichen Nach teilen verbunden . In j edem der beiden Staaten sind fast alle 

M in isterien am Verm essungswesen betei l igt , was v ie l e Reibungen zur Folge hat. 

Sch on d as engere .Zusamm engehen der Landesaufnahm e  mit dem Kataster w ü rde 

d as wissensch aftl iche �Ioment  mehr zu Gel tung bri ngen und v iele nu tz- und 

zwecklose A rhei ten vermeiden . 
Fi.ir d ie  Unterste l lu ng des gesamten Verm essungswesens und der obersten 

Verm essungsäm ter  in beiden S taaten u n ter je eine Zentralstelle kfün e zun;ichst 

e in �l in isterium i n  13etracht, i n  welche v iele tech n ische Angelegenhe i ten bearbeitet 
werden (z . B .  Ö s t e r  r e i c h-A r b e i t s m i n i s t  e r i u m).' Staatliche Topograph ie 
und Kartographie sind aber- auch mit der L a n d e s v e r  t e i d i g u n g eng ver
bunden.  Nachdem der Wel tkrieg d ie hohe m ili tärische Bedeutung guter Kr iegs-· 
karten und besonders guter Pläne großen Maßstabes für d ie Führung und Truppe 
erwiesen hat, dürfte n ach dem Kriege kei ne Heeresl e itung die allgemeine Landes� 
topographie und die  amtl ich e  Kartograph i e  aus der Hand geben wollen.  Im 
Kriege braucht m an ferner Vermessungs- oder l\fappierungsabteilungen, die sich 
großenteils aus Angestellten des zivilstaatl ichen Vermessungswesens zusammen
setzen (Geometer, Landesmesser) . Der amtliche Bericht über die militärische 
Katastervermessung i n  Bosn ien-Herzegowina, an welcher gleichzeitig Offiziere und  
Zivilgeometer arbeiteten, hebt hervor, daß der Vorgang ganz besondere Vorteile 
zeitigte und ·Ergebnisse erzielte, welche ansonst Jahrzehnte und viele Millionen 
erfordert hätten ('6 1/2 Jahre und 5 M ill ionen gegen etwa 20 Jahre und 20 Mil
lionen Kronen). Nach dem Kriege dürfe man alle Ursache haben, um . auf jedem 

, Gebiete der staatlichen Verwal tung zu sparen . J e d e n f a 1 1  s d a r f d i e F r  u g e 
d e r  A n g l i e d e r u n g a n  e i n  b e s t i m m t e s  M i n i s t e r i u m  n u r  n .a ch 
G r ü n d e n d e r  Z w e c k m ä ß i g k e i t b e a n t w o r t e t  w e r d e n. 

· Die baldige Neuordnung und Zusammenfassung des Vermessungswesens in  
jedem der beiden Staaten ist von größter Bedeu tung. Sowohl in Oesterreich als 
auch in Ungarn wären eigene V e r m e s s u n g s o b e r b e hö r d e n1) (Vermessun�
äm ter) zur Leitung und Ueberwachung aller staatlichen und. sonstigen bedeutenderen 
Vermessungen zu bilden, welchen Techniker, Geodäten und Topographen und 
Vertreter ·der betei ligten Zentralstellen und des Kriegsministeriums (Militärgeo
graphischen Instituts) angehören . Die Katastervermessungen (inkl . Evidenzhaltung), 
die Flurzusammenlegungen, die Staatsforstvermessungen, dann Vo�arbeiten für. 

Stadt-, Fluß- und Eisenb�hnvermessungen . wären den Vermessungsoberbehörden 

möglichst vollständig und unmittelbar zu unterstellen. D a s s t a a t l i c h e V e r 
m .e s s u n g s w e s e n s o I l d a h e r A i .e ) 3  e d. ü r f n  i s s. e m ö g l i c h s � v i e 1 e r 
Z w e i g e  d e r  s t a a t l i c h e n  V e r w a l t u n g  b e fr i e d i g e n. Bei der Ver-

11 Siehe Generatcfirektlon des Grundsteuerkatasters. 
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m essungsoberb ehörde wären al l e  w i c h tigeren Vermessungen einzureichen  u n d  

alle bisher igen größeren Aufnahmen zu  erheben , bezw. zu  sam me ln u n d  dem 
Mi l ifärgeographischen Insti t u t  und den u n tergeordneten Katasteräm tern 1) zur 
Prüfung und Venrertung m i tzutei len .  Si e hätte nach Einvernehm e n  mit  den 
Mi l i tärgeographisch e n  Inst i tu t2)  allgem ei n gül t ige Vorschri ften für den Anschluß 
an die Höhenmessunge n des � l i l i tärgeographische n  Inst i tutes, fii r die Genauigkeit 
von Verm essungen j ed er Art, für den Zeichenschlüssel u. dgl. zu Yerfassen 

und zu verlautbaren .  Ferner \\·ären i n  Oesterreich und  in den Ländern der 
hei l .  u ng. Krone , dann i n Bosn i e n-Herzegowi na Gesetze zu schaffen , welche die 

durch d ie  Triangulierung und das N ivel lement bestimmten und markierten 
Punkte schützen .  Diese Punkte haben mehr Wert für den Staat und  Private als 

für den J\1 i l i fär. Die Verm arku ng (Stabi l i sierung) und Erhal tung der kostspiel igen 
ß[arken h ä t t en die Vcrm essu ngs�im ter zu besorg e n .  G egenwärtig steh t es dem 
Bel ieben j edes Grundbesitzers frei ,  die i\larken zu belassen oder nich t .  Das 
Gesetz mü ßte ferner die Zul äss igkei t fests tel len , daß Organe des staatlichen und 
mil i tärischen Verm essungswesens auf j edem Grund und Boden unbehindert ihre 

Arbeiten  ausführen dürfen .  

Der geme insamen Heeresverwal tung bleib t die Lei tung und  Veran t wortung 
für die Erdmessu ng , für d ie  Durch führung der allgemeinen mi l i tärischen Landes
aufnahme und für die  l\l i l i t ärkartograph ie , sowie die :Mi tarbei t am Vermessungs

wesen be ider Staaten gewahrt . I nfo lgedessen führt das Mi l i tärgeograhpische 

I nst i tut  d ie  astronomischen A rb�, die Tri angul ierung und  das Prlizisions
n i vel lement für � d ie  Interna tional e  Erdm essung » und für d ie Landesvermessung 

auch weiterhi n  durch . D iese Tr iangul ierungen und Nivel lements sin d  bekanntl ich 

best imm t, c den prak t ischen Bedürfnissen der Lan desvermessung , des Katasters 
und j eder Art von Vermessungen als Grundlage zu dienen � . · Die m i li tärischen 

Aufnahmen sollen sowohl mi l i tärisch en als auch wissenschaftl i chen Zwecken 

dienen, daher das Beste sein , was der l\faßstab zu läßt .  Hiefür wären die per
sonellen und m ateriel l en l\l i t tel derart zu bemessen , daß' die Aufnahmen in etwa 
20 Jahren beendet  si n d .  Zu den Aufgaben der m i l i tärischen Landesaufnahme, 
bzw. des M ili tärgeograph ischen Instituts gehört ferner die Ber ichtigu ng der 
neueren u n d  äl teren Aufnahmen, . der Pläne und Karten, um selbe am laufenden 
zu erhalten. Die Mi tarbeit am staatlichen Vermessungswesen beider Reichshäl ften 

wird sich auf Topographie und Erdmessung und besonders auf die Ausstattung 

der Grundkarten mit  Höhenbe3timmungen erstrecken. 
Die angedeutete Organisation hätte folgende Vorteile : 
a) Sowohl i n  Österreich als auch in den Ländern der heiligen ungarischen 

Krone wäre das Vermessungswesen vereinheitlicht, was die Erhaltung nntl Fort
fuhrung der Aufnahmen verbessern und verbil l igen würde. 

b) Die Beiziehung von Vertretern des Mili tärgeographischen Instituts zu 
den Vermessungsoberbehörden beider Staaten würde die unbedingt notwendige 
wissenschaft liche und praktische Zusammenarbeit mit der grundlegenden Landes-

1) Evidenzhaltungeo, '.'lfappeoarchive und lnspektorate werden Vermessungsämter. 

2) Gemeinsame Vermessungsaufsicbtabehörde. 
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vermessung und mi t  der mi l i tärischen Land�saufnahme erleichtern und zur Ver
meidung von Doppelarbeit bei tragen . Aus tlem jetzt mehr oder weniger zer
splitterten Werke würde nach und  nach in peiden Staaten ein logisch ge
gliedertes Einheitswerk hervorgehen, welches als Grundlage anderer Karten und  
Pläne gebraucht werden kann . 

Kartentechnische Staatsanstalten. 

Im Gegensatze zu Deutschland ist die private Kartenindustrie sowohl in 
Österreich als auch in den Ländern der he i l igen ungarischen Krone sehr wenig 
l e istungsfähig. Das k .  u .  k. Mil itärgeographische Institut ist eine Heeresanstalt 
und die größte K arten technische Anstalt Europas. Se ine Hauptaufgabe ist die 
Ver:;; orgung der Armee im Frieden u n d  im Kriege m i t  den nötigen _Karten. 
Sm\· e i t  es d i e  Li i e 11 s t l ichen Verhältnisse gestatten ,  kann das Inst itu t auch ein
schlägige Arbeiten für die mi l i tärischen Zentralstellen, für den Generalstab, für 
Kommanden, Truppen und Anstalten, dann für staatliche Zwecke, für öffentliche 
Schulen und für Private durchführen. 

Die  große Nachfrage nach Karten für Staat und Bevölkerung hat in Ungarn 
schon lange das Bedürfnis nach einer Kartentechnischen Anstalt en tstehen lassen. 
I n  Österreich wurde jüngst die Forderung nach einer einheitlichen Staatsanstalt 
für Kartenstich und Druck gestellt , ungeschieden von einer solchen für militärische 
Zwecke. Schon bei der Gründung des Lithographischen Instituts des Grundsteuer
katasters hatte man die Vereinigung mi t  jener des Generalquartiermeisterstabes 
beantragt. Sie kam aus militärischen Gründen nicht zur Ausführung. Der Wunsch 
nach einer großen Kartentechnischen Staatsanstalt, in welcher sowohl die mili
tärischen als die bürgerlichen Zwecken dienenden Karten hergestellt werden, ist 
beachtenswert, doch dürfen die Schwierigkeiten n icht übersehen werden , welche 
in den doppelstaatlichen Einrichtungen der österreichisch-ungarischen Monarchie 
l iegen .  Es wäre daher naheliegend, das Lithographische Institut des Grundsteuer� 
katasters als Kartentechnische Staatsanstalt auszugestalten und . wie bisher dem 
staatlichen Vermessungswesen anzugliedern. Diese Anstalt hätte die Kataster
karten herzustellen und zu drucken und Aufträge der Zivilbehörden,  Schulen und 
Privaten zu übernehmen. Es könnten hiebei auch Beziehungen zur Staatsdruckerei 
und Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt erwogen werden. 

Schlußwort. 
Die Vereinheitl ichung des Vermessungswesens sowohl m Österreich als 

auch in den Ländern der heiligen ungarischen Krone, · sowie die Zusammenarbeit 

der betreffenden staatlichen Vermessungsämter mit dem k. u. k. Militärgeogra

phischen Institut ist unbedrngt notwendig. Die Militärtopographie ist bestrebt, 

den berechtigten,  n ichtmili tärischen · Ansprüchen bei der DurchfÜhrimg der Auf

n ahmen und Herstellung von Plänen und Karten zu dienen. Die militärische 

Landesvermessung schafft ferner die geodätischen Grundlagen iür Messungen aller 

Art und ist zu fruchtbringender Mitarbeit an den Aufgaben des zivilstaatl ichen . 
Vermessungswesens berufen und bereit. Doppelarbe!t oder fruchtlose Arbeit sol l  

künftighin unter keinen Um ständt!n vorkommen. Es wäre gewiß ein Vorteil, 
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wenn eme mil itärische N e u au fnahme der österreichisch-ungarischen Monarchie 

überhaupt nicht  mehr  notwend i g wäre l 
D i e  a l l m ä h l i g e  H c. r s t e l l u n g n e u e r  G r u n d k a r t e n  u n d  

H ö h e n f l u r k a r t e n  m u ß s i c h  i n d e n  R a h m e n  d e s  B e s t e h e n d e 11° 
u n d  d e r  fü r d i e  E r h a l t u n g d e s s e l b e n  n o t w e n d i g e n M a ß 
n a h m e n  e i n f ü g e n . D i e s  e s  P r o  g r a m  m s t e l l t  h o h  e A n  f o r -
d e r n n g e n , w e l c h e n n u r  d u r c h e i n e  g r i.i n cl l i c h e  N e u o r d n u n g 
d e s V e r m e s s u n g s w e s e n s  e n t s p r o c h e n w e r d e n  k a n n . 

Für  die  Neuvermessungen i :;t e ine Anzah l geodät ischer Fragen zu lösen.  

Von versch iedenen Seiten wird eine Neutriangu l ieru ng und e ine einheitl iche 
Proj ektion für die Monarchie m i t Er\\"ei teru ngsmögl ichke i t  i n  gew isse Nachbar
län der vorgeschlagen . l\lan hatte fern ers die Bestimmung eines im Gebiete der 
l\Ionarch i e  bestanschl ießenden El l ipsoi ds angeregt, das als Grund lage al l er  

Triangul i erungen geeignet wäre . E s  i s t  auch der Gedanke au fge tauch t , fiir 
�l i t tc leuropa eine einheitl iche Projektionsar t festzustel len.  Durch diese Bestre
bu ngen darf die unentbehrlich gewordene, sichere Grund lage für d ie Landcs
vcrmessu ng kci ne Jahre lange Verzögerung erfahren .  

Die nächsten Forderungen sind daher : 
1 .  Schaffung von Gese tzen tür die Neuordnu n g und Vereinheitlichung des Ver

. m essungswesens . 
2. Au fstel lung e ines großen geodätisch-wissenschaftl ichen Planes für einhei t l iche ,  

gleichar ti ge geodätische Grundlagen.  
3. Errich tung der Vermessungsoberbehörden und Umgestaltung der bestehenden 

Ämter des Grundsteuerkatasters in Vcrmessnng�äm ter ; Karten t echnische 
Staatsanstalt. 

4. Maßnahmen für die ei nheitl iche Heranbi l <lung e ines Vermessu ngs- und Ver
messungshil fspersonales. 

5 .  Erhaltung (Ev idenz) der älteren Mappenblätter, deren Verbesserung für grund·  
buchämtl iche und techn ische Zwecke . D ie al ten �lappenblät ter werden noch· 
durch Jahrzehnte ihre große Bedeutung für Staat, Technik, Landwirtschaft 
und Mili tär bewahren . Was mit  e infachen Mi tteln erreicht werden kan n ,  
zeigen die Erfolge des Lithographischen I nsti tuts des Grundsteuerkatasters. 

6. Organisation der Neuvermessungen auf Grund des angedeuteten geodät isch
wissenschaftlichen Plan es. Die nach Bedarf mögl ichst zahlreich durchzuführen

___ ___, en_ �inzeln�ufnahmen sollen sich mit  der Zeit zu einer räumlich zusammen-
. hängenden Aufnahme ausgestalten . Für die geodätischen Hauptarbeiten und 
zur Mitarbeit  bei der Höhenaufnahme soll das l\tilitärgeographische fnstitut 

berufen sein . · Es wäre eine einheitliche Grundkarte und eine Höhenflurkarte 
herzustel len . 

7 .  Neubearbeitung aller Vermessungsvorschriften des Grundsteuerkatasters und 
der mili tärischen Landesvermessung und · Landesaufnahme . 

• 

Der Verfasser vorstehender Denkschrift, Generalmajor Karl K o r  z e r, ist 
in der geodätischen Literatur nicht unbekannt. Als Hauptmann und Oberst des 
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Generalstabes dem k. u .  k. Mili tärgeographischen Institu te in Wien von 190 1 - 1904 
bzw. von 1 9 1 1 bis zum Ausbruche des Krieges zugete i lt, hat K o r z  e r, der als Leiter 
einer l\fappierungs-Abteilung und später als Leiter der Mappi erungs-Gruppe wirkte , 
rn  den l\'I i t t e i 1 u n g e n  d e s k. u.  k. 1\1 i 1 i t ä r g e o  g r a p h i s c h e n I n s t i t u t e s 
in  Wien die drei Abhandlungen veröffentlich t : 

1 .  c G e og r a p h i s c h e  L i t e r a t u r  u n d z i v i 1 t e c h n i s c h e V e r  m e s  -
s u  n g e n  i m  D i e n s t e  d e r  L a n d e s a u fn a h m e > im XXIl l. Bande 1903 , 

2 .  <A l t e s  u n d  N e u e s  v o n  d e r  L a n d e s a u f n a h m e » im XXXII .  
Bande 1 9 1 2  und 

3. < D i e  S t e r e o a u t o g r a m m e t r i e  i m  D i e n s t e  d e r  L a n d e s -

a u f n a h m e • im XXXIll .  Bande 1 9 1 3 , 
in welchen er sich als genauer Kenner des mili tärischen Vermessungswesens 
zeigte,  d i e  Bedeu tung der zivi lgeodät ischen Arbeiten richtig einschätzte, a1r ihre 
si nngemäße Verwertung bedacht war und das vorteilhafte Zusammenwirken 
bei der klar erfaßte. 

· . 

v\ enn nun K o r  z e r, der an wichtigen und verantwortungsvollen Stellungen 
als Brigadier in den Karpathen und jetzt an der i talienischen Front tätig ist, seine 
freie Zeit und l\luße dem Stud ium des staatlichen Vermessungswesens �vid,mete 
und nun mit Überzeugung für die Organisation des Vermessungswesens eintritt, 
so können wir ihm dafür nur dankbar sein .  Es drückt sich darin nicht nur eine 
ganz besondere Liebe zum geodät ischen Fache aus, die umso wertvoller ist ,  als 
sie mit reicher Erfahrung und scharfem, kritischem Blicke gepaart ist, · sondern 
es ist auch das redliche Streben zu erkennen, mit Bausteine liefern zu . wollen 
zu einem stolzen Aufhaue des staatlichen Vermessungswesens in einem ver
jüngten Österreich. 

Wir möchten wünschen, daß die anregenden Ausführungen dieser Denk
schrift maßgebenden Ortes die gebührende Beachtung finden, damit recht bald 
in strahlendem Glanze der Friedenssonne die Reorganisat ion des gesamten 
staatlichen Vermessungswesens zur Tat werde. - Das wäre das schönste 
Geschenk, welches dem nunmehr in das zwei te Säkulum eintretenden öster
reichischen Kataster gemacht werden könnte ! - Das walte Gott ! 

D o l e z al. 

Beiträge zur Praxis der Bestimmung . der Ko1.1stanten 
· entfernungsmessender Fernrohre. 

Von E. Hammer. 
1. Bei Bestimmung der Grundwerte c und . k eines entfernungsmessenden 

Fernrohrs (wir betrachten nur F a d en d i s t an z m es s e r  mit festen Fäden) für die 
Entfernungsgleichung bei wagrechter Ziellinie 

( t )  E = c + k · !, 

in der l den Lattenabschnitt zwischen · den zwei < Distanzfäden > und E die Ent-


